
 

Hausordnung & Allgemeine Rechte und Pflichten 

Der Gast hat die ihm überlassene Ferienwohnung und dessen Inventar pfleglich zu behandeln. Der 

Gast ist zur Einhaltung der Hausordnung verpflichtet. Von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr gilt die Nachtruhe. 

In dieser Zeit ist besondere Rücksichtnahme auf die Nachbarn auch in den Hauseingängen und 

Treppenhäusern geboten. Um eine Störung zu vermeiden, sind TV- und Audiogeräte auf 

Zimmerlautstärke einzustellen. 

Für die Dauer der Überlassung der Ferienwohnung ist der Gast verpflichtet, bei Verlassen der 

Ferienwohnung Fenster und Türen geschlossen zu halten, sämtliche Heizkörper auf niedrige Stufe zu 

regeln sowie Licht und technische Geräte auszuschalten. 

In der Ferienwohnung ist die Unterbringung von Haustieren jedweder Art nicht gestattet. Werden Tiere 

ohne vorherige Zustimmung des Vermieters untergebracht, kann dieser eine Reinigungspauschale in 

Höhe von bis zu 500,00 € (netto) in Rechnung stellen. Die Unterbringung jeglicher Fahrgeräte wie 

Fahrräder, Kinderwagen, Buggies etc. in der Ferienwohnung ist nur noch Rücksprache mit dem 

Vermieter möglich. 

In der Ferienwohnung gilt ein allgemeines Rauchverbot. Bei Zuwiderhandlungen kann der Vermieter 

eine Reinigungspauschale in Höhe von bis zu 500,00 € (netto) in Rechnung stellen. 

Der Vermieter hat ein jederzeitiges Zutrittsrecht zu der Ferienwohnung, insbesondere bei Gefahr im 

Verzug. Auf die schutzwürdigen Belange des Gastes ist bei der Ausübung des Zutrittsrechts 

angemessen Rücksicht zu nehmen. Der Vermieter wird den Gast über die Ausübung des 

Zutrittsrechts vorab informieren, es sei denn, dies ist ihm nach den Umständen des Einzelfalls nicht 

zumutbar oder unmöglich. 

Der Gast haftet für alle Schäden, die er, seine Mitreisenden oder seine Besucher in dem Haus der 

Ferienwohnung, in der Ferienwohnung und/oder am Inventar der Ferienwohnung schuldhaft 

verursacht hat/haben. Eine private Haftpflichtversicherung wird dem Gast empfohlen. Der Gast ist 

verpflichtet, dem Vermieter Schäden unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt insbesondere auch bei 

solchen Schäden, die sich auch auf andere Wohnungen im Haus auswirken können (z. B. 

Wasserschäden, Feuerschäden). 



 

Für eingebrachte Sachen des Gastes haftet der Vermieter nicht; sie gelten nicht als eingebrachte 

Sachen im Sinne der §§ 701 f. BGB. Eine Haftung des Vermieters nach diesen Vorschriften ist damit 

ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt ausdrücklich auch für Wertgegenstände, die der Gast in der 

Ferienwohnung verwahrt und/oder hinterlässt. 

Als Gast sind Sie selbst verantwortlich für Folgendes, das von unserer Endreinigung nicht umfasst ist: 

Spülen von Geschirr & Allgemeine Aufräumarbeiten 

Die Wohnung ist bei Abreise besenrein zu hinterlassen. Sollte dies nicht vom Gast erledigt worden sein, 

kann eine zusätzliche Reinigungspauschale von bis zu 150,00 € (netto) erhoben werden. 


